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Presbyterial-synodale Ordnung in Westfalen

Grundlagen, Wege und Irrwege ıhrer Ausgestaltung”

Zur Einleitung
{ J)as 'Thema lautet nıcht darauf sEe1 vorab vorsichtshalber hingewiesen
„Stellungnahme den diesbezüglichen Überlegungen der Reform-
vorlage Z0001°° Hıer un! da wırd davon eLtwaas durchscheinen, aber CS ist
be1 einem solchen, die Grundlagen betreffenden "LThema nötig un! auch
hilfreich, niıcht einen kanalisierten, sondern einen solchen Zugang der
Thematik finden, der WEE121)1 nıiıcht unbeeindruckt, doch unverstellt ist
durch das Tagesaktuelle.

Kıniges Grundlegende ber das hergebrachte Selbstverständnis der
presbyterial-synodalen Ordnung der westfälischen evangelischen Kirche
soll aufgezeigt un! wieder Erinnerung gebracht werden. Da soll auch
auf CINIPEC rrwege un! Sackgassen hingewlesen werden, die schon
be1 der Ausgestaltung der presbyterial-synodalen UOrdnung hineingeraten
ist. Daß das aAaus der Perspektive der Kirchengeschichte geschieht, annn
un! SO nıcht geleugnet se1in.

Wıe das geschichtlich Erkennbare für die Zukunft der FKvangelischen
Kirche VO  — Westfalen truchtbar werden könnte, WIieE die Hauptanliegen der
presbyterial-synodalen Ordnung VO Überlagerungen freigelegt un! LICU
nutzbar gemacht werden könnten, das SO in einem Anhang in einigen
Umrfrissen ski77ziert werden.

Uurchgesehenes und Anmerkungen erganztes Referat, das unter dem Tıtel
„Ekklesiologie und iırchliıche Ordnung: Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten
VOT dem Hıntergrund der Ausgestaltung der presbyterial-synodalen UOrdnung in der
Kvangelischen Kıirche ON Westfalen“ 21 Maı 2000 VOT der westfälischen Su mn-
tendentenkonferenz in Meschede-Eversberg gehalten wurde. KErstveröffentlichung(unter dem Titel dieses Aufsatzes) in der Reihe Theologische Beiträge Adus dem
Kıirchenkreis Vlotho, Heft 7’ Bad Ueynhausen 2000
Kırche mit Zukuntft. /selortientierun für dıe Kvangelische Kırche VO Westftfalen.
Hg. Evangelische Kırche VO West alen Die Kırchenleitung. Bıelefeld 0.) A  2  ‚000l;1im Folgenden u7r7 mit dem Terminus „Reformvorlage 2000° bezeichnet ENISPTEC-chend der auf dem rückwärtigen Eınbanddeckel befindlıchen Bezeichnung.
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Was ist eine „presbyterial-synodale Ordnung‘“ der Kirche”

Nahme früher eine Ausgabe der Kirchenordnung der Evangelischen
Kırche VO Westfalen (EKvW) Hand, fand siıch darın eine inle1-
tung, der urz un! knapp erläutert wurde, W4S „presbyterial-
synodaler Ordnung“ verstehen ist

> DDie Kirche aut siıch VO der Gemeinde her auf.
Presbyterien un! Synoden sind die itungsorgane.
Alteste un andere GGemeindeglieder wirken mit den theolo-
oischen Amtstragern Presbyterium un! den Synoden
vollberechtigt muit.
Die Presbyterien entsenden Abgeordnete die Kreissynoden,
diese die Landessynode.‘”*

Was das bedeutet, wurde expressi1s verbis Schluß der Eınleitung
formuliert: 995°  Es ist dıe Absıcht der Kirchenordnung, der Gemeinde un!
ıhren Gliedern die olle Verantwortung die Kirche übertragen‘‘.
(3anz auf dieser ] ınıe liegt CW dort außerdem mit Nachdruck hervor-
gehoben wurde, WAas Artikel I2 Absatz der alten, bis 1999 Geltung
stehenden Fassung der Kirchenordnung ormuliert WATL: Die Kirchenge-
meinde „wirkt durch die Entsendung VO Pfarrern und Abgeordneten
die Kreissynode der Leıitu der Kirche m1t.‘‘4 In der heute Geltung
stehenden Neufassung Artikel Absatz heißt CS hingegen Nur noch,

die Kirchengemeinde durch ihre Pfarrerinnen un! Pfarrer un:! ihre
Abgeordneten in der Kreissynode der Leitung der Kirche“‘ mitwirkt.>
uch WE das be1i der Überarbeitung der Kirchenordnung nicht beab-
sichtigt WAar die AA Formulierung wurde als redaktionelle Anderung
vorgestellt ist doch unverkennbar, da die CUC Formulierung die
alte Absicht der Kirchenordnung, die olle Verantwortung die Leitung
der Kirche be1 der (Gemeinde anzustiedeln, nicht mehr deutlich werden

Kirchenordnung der Kvangelıschen Kırche VO  — Westfalen mit Anmerkungen. Unter
Mitarbeıit VO!  - Hermann Hevendehl und Karl Lücking hg.V. Werner Danielsmeyer und
(J)skar uhn Aufl Bielefeld 1976
A.a.O
A.a.O) 2 $ Art. (2) Hervorhebung VO

Kirchenordnung der Kvangelıschen Kırche VO!  —_ Westfalen. Sonderdruck AaUuUs der
Rechtssammlung [ Jas Recht der Evangelischen Kırche VOIN Westfalen. Stand: Januar
2000. Landeskirchenamt der Evangelıschen Kırche VO  —_ Westfalen. . O

S 6’ Art. (5) Hervorhebung VO

Überarbeitung der I_(i_rgbenordnung der FKvangelischen Kırche VO] Westfalen Blıck
auf eine Frauen und Männer SCINCHMSAN einschliıeßende Sprache. Aprıl 1996
0.) 1 996|. dort: Umstellung der Kirchenordnung der Kvangelischen Kırche VO  -

Westfalen in eine Frauen und Maänner einschliıeßende Sprache. Synopse. F
siıchtlıch der Neufassung hielß dort: „Die Regelung entspricht mıit redaktionellen An-
derungen dem bisherigen Artıkel Abs .r
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laßt. sondern, Gegenteıil, den Mitwirkungsbereich der Gemeinde ein-
grenzend eben auf die Kreissynode beschränkend ZUuUum Ausdruck
bringt

ewiß ist dies eine Nuance. ber WIF: doch erkennbar,
auch die Reihenfolge der Wöorter „presbyterial““ un! „synodal““ namlıch
presbyterial-synodal und niıcht ELWw:‘ synodal-presbyterial eine Zufällig-
eit ist, sondern eine Abfolge ZUMm Ausdruck bringen SO Die Kirche aut
sich VO  - der (Gemeinde her auf, die itung der Kirche nımmMtT VO  — Oort
her ıhren Ausgang, wırd VO' Ort her bewirkt. Dieses Selbstverständnis
WAar zumindest bis die jJüngste Vergangenheit prägend, der in
vielen Auflagen Auftrag der KYVW herausgegebenen Schrift 535  Kirche
zwıischen Ruhr un! Weser‘‘“ dezidiert gesagt wurde 595  Die Kvangelische
Kirche VO  - Westfalen ist eine presbyterial-synodal verfaßte Geme1in-
dekirche*‘‘./ Und auf derselben Linıe legt CS, 65 der ebentalls VO: der
KYvyW herausgegebenen Schrift 55  Das Evangelische Westfalen“‘“ 198 /
der Überschrift „Westfälische Kirchenkreise un! Verwaltungsgrenzen“
heißt: ADie mit dem 1.1.197/5 abgeschlossene kommunale Neugliederung
hat einigen Bereichen Überschneidungen kirchlicher un kom-
munaler (Gsrenzen geführt Eıne Angleichung kirchlicher un! kommunaler
tenzen erfolgt niıcht automatisch. Hierüber mussen die Leitungsorgane
der man merke auf!| Kirchengemeinden ach Anhörung der (Gemeinde-
glieder beschließen.“‘‘8 Man hat U1NscICc Kirche un! ihre Urdnung VO  —$ den
Gemeinden her gedacht bıs dahın Präses Hans-Martın Linnemann

besagtem eft ste1l formulhiert hat 55  Die Kirche muß VO  -
her gedacht werden. Kirche laßt sıch nicht VO  — ben kommandıeren. Wohl
ist CS in leitender Verantwortung möglıch, bestimmte FEntwicklungen
stutzen und fördern, aber geistliches Leben ist nicht durch Kıiırchenlei-
tungsbeschlüsse herzustellen.‘“

Aufwelchem Hintergrund ist dieses Verstehen VO' IC
un:! die daraus resultierende Leitungsstruktur gewachsen”?
die FEintwicklung des presbyterial-synodalen Kirchenaufbaus deutli-

chem Ontext der besonderen politischen un! kirchenpolitischen
Situation erzZo Kleve-Mark-Ravensberg 16 Jahrhundert steht,

Kırche zwischen uhr und Weser. Das evangelısche 'estfalen. Im Auftrag der FEKVW

Das Evan
hg.V. Gerhard Stoll. Bielefeld 1978

he Westfalen. Kırche zwischen uhr und Weser. Im Auftrag der EKVW

A.a.O
hg. V Gerhard Stoll Aufl Biıeleteld 198 7/ 187 Hervorhebung VO!
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1st offenkundig. Holzschnittartig dargestellt: Der klevische Landesherr
sagte aufgrund verschiedenster Anlässe un! Beweggründe der römischen
Kiırche nıcht ab, förderte auch die Reformation in seinen Landen nicht,
wehrte iıhr aber auch nıcht entschieden.!© Für die der Reformation ZUgEC-
wandten Gemeinden bedeutete das, hne klare geistliche Leitungsstruktu-
T weitgehend auf sich allein gestellt se1n. In dieser S1ituation erwies
sich die VO Johannes alvın entwickelte Lehre VO:  - den 1er der Kiırche
bestehenden Amtern dem des Pastors Ides Predigers], dem des Doktors
Ides Lehrers]|, dem des Altesten Ides Presbyters] un dem des Diakons als

die itung der (Gemeinden hilfreich.!! e eme1inden schlossen sich
freiwillig Synoden ZUSammMMen NCECLNECIN ist hier besonders die Em-
dener Synode VO 15/1 wobein das Subsidiaritätsprinzip festge-
schrieben wurde, indem auf den Synoden das verhandelt werden sollte,
WAas siıch nıcht auf der Ebene der Gemeinde klären heß der WAs AaUuSs-

drücklich die gesamte Kırche VO:! Bedeutung war.12 Die presbyterial-
synodale Kirchenverfassung entstand A der Not heraus, hne staatlı-
che Unterstutzung un hne staatlıchen Schutz kirchliche Leitung Verl-

wirkliıcht werden mußte. !®
au einer bindenden rechtlichen Fixierung kam CS erst Jahr-

hundert durch die Retormierte Kleve-Märkische Kirchenordnung VO

1662 un! die Lutherische Kleve-Märkische Kirchenordnung VO  — 168 /.14
Charakteristisch sind darın folgende Punkte:

dazu einen knappen Überblick be1 Klueting, Harm Geschichte Westfalens. { )as
and zwıischen Rhein und Weser VO:! bıs ZU Jahrhundert. Paderborn 1998

123-1 uch Stupperich, Robert Westfälische Reformationsgeschichte. Jıistori-
scher Überblick un! theologische Kınordnung. Bielefeld 1993 [: Beiträge ZuUuUr West-
talıschen Kirchengeschichte 49-55.179 Vgl uch Goeters, ][ohann| F{redrich|
G erhard|]: Ldie evangelischen Kıirchenordnungen Westfalens Reformationsjahrhun-
dert. Westtfälische Z eitschrift 113 (1963) 111-168; a.a.0C) LEF  -144.158-
162.

11 dazu Rohls, Jan Theologie reformierter Bekenntnisschriften. Von Zürich hıs
Barmen. Göttingen 1987 [: Uni-Taschenbücher 285f SOWI1E s 202
A.a.O S, 799

dazu Goeters, Kirchenordnungen 161-166. S, uch dıe ausführliche Darstellung
be1 Brämik, Reinhold: Die Verfassun der lutherischen Kırche in Jühlich-Ber Cleve-
Mark-Ravensberg in ihrer geschichtlic FEntwicklung. Düsseldort 1964 [: chriften
des ereins für Rheimnische Kirchengeschichte 18| 42_52 7/2_/5.,81-84

dazu Braämıiık n.a.C) 128-151; vgl Bredt, Joh[ Victor: Die Verfassung der
reformiterten Kırche Cleve-Jülıch-Berg-Mark. Neukirchen (Kreıs Moers) 1938 [-
Beiträge ZUfr Geschichte und Lehre der Reformierten Kırche ÜDDer lLext
beider Kirchenordnungen ist abgedruckt be1 Snethlage, K Heg.) Die alteren Pres-
byterial-Kirchenordnungen der Länder Jülıch, Be Cleve und Mark in Verbindung
mit der Kirchenordnung für dıie evangelisc C (GGemeinen der Proviınz West-

halen und der Rheimprovinz. Miıt einem Vorwort des Herrn (Gräber. Leipzig 183 /
bzw. 119.17772
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Abgesehen VO Amt des Predigers WAaTten die Ämter der Altesten un!
der Diıakone 1Ur auf Zeit vergeben un! ZWAr auf sechr kurze: auf Zzwe1l
Jahirei? Jährlich sollte die Hälfte ausscheiden.!6 IBITS Wahl der Nachfolger
geschah nıcht durch die Gemeinde, sondern durch das Presbyterium.!”
Kıne unmıittelbare Wıiederwahl das Amt WATr ausgeschlossen; WT g_.waählt wurde, konnte die Wahl be1 Vorliegen besonderer tunde ableh-
nen. 18 uch die Fristen für die Bekleidung der Leitungsämter in den
Klassen (der Ebene der Kirchenkreise) un! Synoden (der Ebene der
Provınz) WAar sechr kurz auf ein Jahr begrenzt.!? Im Hintergrund dieser
Regelungen stand der jener Zeit auch anderen Bereichen des Offent-
lıchen Lebens etrw: 1n der örtliıchen Gerichtsbarkeit, och lebendige(edanke des Reihenamtes:?29 jeder, der einem Haus, einer Famiuıulie V Ol1-

steht, ist prinzipiell der Lage un! steht auch der Verpflichtung, den
die Gemeinschaft notgen Dienst vollbringen. Der oılt auch nıcht als

eine besondere Ehre. sondern als eine besondere Last Daß wirklıch jederFamilienvorstand Laufe seines vielen Fällen recht kurzen Lebens
amıt rechnen mußte, ein kirchliches Amt bekleiden, wird

deutlicher, WEC1111 mman sich vergegenwärtigt, Ww1ieE gering Jahrhundertdie Eınwohnerzahl 11Ur Münster, Soest un! Dortmund hatten
schen 5.000 un! Eınwohnern, un! iNnan ommt annn Nur auf ein
gyutes Dutzend weiterer Stadte, denen zwischen 2 000 un! 5.000 Men-
schen lebten: Coesfeld, Dorsten, Recklinghausen, Unna, Hamm, Werl.
Warendorf, Lippstadt, Geseke, Paderborn, Warburg, Hoxter, Bielefeld,
Hertord un! Minden WI1E auch errechnet ist.  5 daß einer Pfarrgemein-

15 So Kleve-Märkische Reformierte Kıirchenordnung bzw. Kleve-Märkische Lutherit-
sche Kirchenordnung $ (be1 Snethlage, Presbyterial-Kirchenordnungen b7zw.
S 154)
Eb:  Q
Ebı  O
S50 Kleve-Märkische Reformierte Kıirchenordnung $ 55 bzw. Kleve-Märkische ] uther1-

S, 154)
sche Kıirchenordnung $ (be1 Snethlage, Presbyteral-Kirchenordnungen b7zw.

So Kleve-Märkische Reformierte Kırchenordnung un! (be1 Snethlage, Pres-
byterial-Kirchenordnungen 104 bzw 105 ur Entwicklung der in der Kleve-
Märkischen Lutherischen Kıirchenordnung nıcht näher bestimmten Amtitszeıiten S4
Brämik.  ‚9 Verfassung S 21929725

2) S, AZu Angermann, (Gertrud: Volksleben im Nordosten Westfalens 7 Beginn der
Neuzeıt. FEıne wachsende Bevoölkerun 1im Kräfteteld VO  —_ Reformatıion un! tenals-
Sall!  ‘ UObrigkeıit un!| Wırtschaft (Mın C Herford Kavensbeg Lippe) Muünster,New ork 1995 [_ Beiträge Zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 69| 20 D
Vgl dazu uch Brämik, Verfassung S 56-59
/Zu entnehmen AU!:  S Dıtt. Hıldegard: Bevölkerungsgröße der Stadte 1550 In
Geschichtlicher Handatlas VO Westtfalen. Ho.v. Provıinzıalinstitut für Westtälische
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de aum mehr als SO0 Personen gehörten, die in 120 Familien lebten.22
Die Wahrscheinlichkeit, Laufe des Lebens einmal einen der der
sechs Plätze Presbyterium ahrnehmen mussen, also die Fa-
milienvorstände relativ oroß Wıe kleinräumig die (semeinde un:! das
Wirken ihrer Leitung gedacht W: wird besonders deutlich auch der
nachhaltiıgen Verpflichtung der Altesten ZuUur Ausübung der Kirchenzucht
durch Hausbesuche be1 den Gemeindegliedern.?

An diesen Verhältnissen hat sich bis Zurfr Gründung der preußischen
Provınz Westfalen 1815 niıchts Grundlegendes verändert; als 1818 die

Kirchenkreise geschaffen wurden, da lebten den ecun Bereich
der Grafschaft Mark unı ihrer Nebengartiere Dortmund.  ‘9 Soest, Lippstadt
und Hohenlimburg begründeten Kirchenkreisen (Doest, Hamm, Unna,
Dortmund, Bochum, Hattın C agen, Lüdenscheid, Iserlohn)
159 Kirchengemeinden 164.27/5 Gemeindeglieder, für die 186 Pfarrer
Dienst standeni eine Kirchengemeinde hatte amıt eine Durchschnitts-
oröße VO 1.033 Gemeindegliedern, un! auf jJe 882 Gemeindeglieder kam
ein Pfarrer. Superintendent VOTr 1818 als och steben Klassen
die Lutherischen un! 1er die Retformierten getrennt bestanden für

15 Pfarrer zuständig, nach 1818 für In den Kirchengemeinden
Ccs insgesamt ELW: 05() Alteste un! amıt einen Altesten auf durch-

schnittlich 172 Gemeindeglieder.
Als 1835 die Rheinisch-Westfälische Kirchenordnung (RWKO) einge-führt wurde, brachte S1e die Untergliederung der örtlichen Leitungsebene

„Presbytertum“ un! ‚„„Größere ((emeinde-Repräsentation“ die etztere
WTr zuständig für die Pfarrwahl, die Grundstücksangelegenheiten, die

Münster 1982 Nr.
Landes- und Volksforschung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Lieferung.

£ 197 t.40.
/Zu erschließen AUS den einschlägigen Angaben be1i Angermann, Volksleben

S, Kleve-Märkische Reformierte Kirchenordnung $ 56 bzw. Kleve-Märkische Lutherit-
sche Kirchenordnung $ 106 (bei Snethlage, Presbyterial-Kirchenordnungen bzw.

154 £)
So entnehmen ] ıste der protestantischen Gemeinden un! Kırchenkreise.
Beilage Bädeker Konsistorium Münster betr. Vorschläge Zur Neueintelung der
Kıiırchenkreise ohne Rücksicht auf dıe bishe Konfesstionsunterschiede, VOIIN
290.1.1818 Abgedruckt in Neuser, Wıilhelm Heinrich Hg.) Die Protokolle der Iu-
therisch-reformierten GGesamtsynode der Gratschaft Mark und ihrer Nebenquartiere834 Miıt erläuternden Dokumenten. Teıl /Zweıte Gesamtsynode der Graf-
schaft Mark und ihrer Nebenquartiere Unna 18./ 9.8.1818 Münster 1999 [: Veröf-
fentlichungen der Hıstorischen Kommiss1on für Westfalen XILIV Quellen und For-schungen ZuUur Kirchen- und Religionsgeschichte 5,2] (247-)250-259; besonders

259
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Festsetzung der Gehiälter un der kirchlichen Abgaben.? Fur eine (Ge-
meindegröße zwischen 1.000 un! ”2 000 Seelen WAar vorgesehen, epra-
sentanten wählen,2© also durchschnittlich einen Repraäsentanten Je
Gemeindeglieder.

Dies hatte Folge, daß eine wirklich oroße Tahl VO  ; Gemeindeglie-
ern unmittelbar Mıtverantwortung für die Kirchengemeinde ausuüubte
un! wWe111l iNan die damaligen famıiliären Strukturen un! die dadurch
bestehenden häuslichen Verbindungen un! verwandtschaftlichen
Beziehungen hinzunimmt, außerordentlich hoher rad „‚Durchdrin-

CC der Gemeinde mit „kirchlichen Amtstragern‘‘ erreicht die
Verankerung der kirchlichen Anlıegen in der Bevölkerung ein aum
überschätzender Faktor VO  —_ kirchlicher Stabilisierung un! breiter Verwur-
zelung.

Davon sind WIr heute außerordentlich weıit entfernt. Je Pfarrbezirk
haben WIr durchschnittlich DA Gemeindeglieder?” un! ELW füntf hıs
sechs Presbyterinnen bzw Presbyter das heißt auf ELW:‘ 2Z8) (Gemeinde-
olieder ein Mitglied Presbyterium. Angesichts der veraänderten 1 2
benssituation, der CS heute der Regel Kleintamilien der Single-Haus-
halte bt, ist das gegenüber früher ein eklatanter Verlust direkter un
besonders iındirekter Teilhabe VO! Gemeindegliedern der (Gemeindeleti-
tung. ist, beruht aber nicht auf einer zufälligen Entwicklung,
sondern ist ach dem /Zweıiten Weltkrieg bewußt herbeigeführt worden
WAas och zeigen ist.

Welche grundsätzlichen Veränderungen presbyterial-
synodalen System sind versucht bzw. verwirklicht worden”

Kıngriffe die überlieferte Grundstruktur hat CS immer wieder gegeben
den bisher krassesten VOL bald 7zweihundert Jahren, als Napoleon das

linke einufer ZU; Kaiserreich Frankreich schlug un Oft 1802 die
genarmten „Organischen Artikel‘‘29 eintührte. Aus Gründen der Kostener-

Kırchen-Urdnung für dıe Vall elıschen eme1nen der Provınz Westphalen un! der
Rheinprovinz. Abgedruckt be1 Snethlage, Presbyteral-Kirchenordnungen 181

a.a.C) (be1 dnethlage, Presbytermal-Kırchenordnungen 181)
27 So Reformvorlage 2000

Art. (1) der Kircher_x_ordpung der KEKUVW benennt 11Uf dıe ertorderlichen Mıiındest-
zahlen Presbyterstellen einer Kırchengemeinde be1 ein- un! mehrpfarrstelligenGemeinden; dıie Zahl der Presbyterstellen je Pfarrbezirk annn also Örtlıch varıleren.
(seset7z VO! (serminal des 10ten Jahres der Republık, sSowe1it dıe organıschen
rtikel in Betreff des protestantischen ultus enthält. Abgedruckt be1i Snethlage, Pres-
byterial-Kirchenordnungen b Z AT
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sparn1s- WATLr arın eine auf dem Reißbrett entworftfene Kirchenstruktur
verordnet: „Es SO. Je auf 6.000 Seelen VO dem namlıchen Glaubensbe-
kenntniß eine Consistorialkirche sein.‘>1 Und „Fünf Consistorial-Kirchen
sollen den Bezirk einer Synode ausmachen.“‘‘?2 Außerdem wurde festgelegt,

die kirchlichen trenzen die staatlichen angepaßt werden sollten:
„Keine Kirche annn sıch VO: einem Departement das andere erstrek-
ken.‘3 In die Synoden sollte aAus jeder Konsistorialkirche ein Pre
un! ein Altester entsandt werden;** in das darüber bildende Oberkon-
sistorıum 4aus jeder Synode ein Deputierter.” Da das Ortliche Con-
s1istorium 11Ur aAus hıs höchstens 17 Altesten gebildet werden durfte, sank
die tatsächliche Reprasentanz der Gemeindeglieder der (seme1indelet-
tung auf 1:1.000 bis 1:500 un! WL och 1e] mehr dadurch beschädigt,
da Altesten Notabeln! die Gemeindeglieder FENOMNMMNEN wurden,
die hinsichtlich der direkten Steuern höchsten veranschlagt waren.>°
Damıit die hergebrachten Grundsätze der presbyterial-synodalen
Kirchenverfassung völlıg verlassen und CS kann nicht überraschen, daß
dieses VO': ben oktroyierte, ach fiskalıschen Gesichtspunkten geschne1-
derte System ach dem nde der Herrschaft Napoleons alsbald hinfallıg
wurde.?7

Neben den konsistorialen Elementen, die besonders die Gesetzge-
bungskompetenzen der rüheren Synoden beschnitten, brachte die Rhe1-
nisch-Westfälische Kirchenordnung 1835 als ebenso Aus konsistorialem
Denken herrührendes Element — LICU die Kirchenverfassung hinein.  ;
die kirchlichen Leitungsamter auf längere Fristen vergeben wurden: auf
1er Jahre der Gemeinde-Repräsentation un Presbyterium,*8 der

Der Staat garantierte die Pfarrbesoldung; n.a.C) Art. (beı1 Snethlage, Presbyte-
rnal-Kırchenordnungen 215
A.a.QO. Art. bZw. Art. (be1 Snethlage, Presbyterial-Kirchenordnungen 216 b7zw.

218)
Aa.0®Q) Art. b7Zzw. (be1 Snethlage, Presbyterial-Kirchenordnungen 216 b7zw.

323 A.a.©O) Art. bzw. Art. (be1 Snethlage, Presbyteral-Kirchenordnungen , bzw
S 218)

219)
A.a.O bzw. Art. (beı1 Snethlage, Presbytermal-Kirchenordnungen R 217 b7zw.

A.a.O Art. (be1 Snethlage, Presb teri1al-Kiırchenordnun 219
A.a.C©) Art. bzw. Art. (Obe1 Sn Presbyternal-Kirc enordnungen 216 bzw.

218)
/Zur Entstehung und Wırkung der UOrganischen Artıkel Duda Brigitte: Lie (Ir nN1-
SaHON der Vanl isschen Kiırchen des Iınken Rheimufters nach den Urganischen Artıkeln
VO:  w 1802 Düsseldorf 1971 [: Schritftenreihe des Vereins für Rheinische Kırchenge-schichte 40]; besonders S

RWKO bzw. (be1 Snethlage, Presbyterial-Kirchenordnungen v} bzw.
182)

210



Kreissynodalvorstand un! der Vorstand der Provinzialsynode auf sechs
Jahre, AZu wurde die Möglichkeit der unmittelbaren Wiederwahl eröff-
net.°

ach dem nde des Summepiskopats 1918 wurde die bis ubliche
Überlappung der Amtszeiten durch zeitlich Amtsperioden der
Mitglieder VO  s (Gemeinderepräsentation un! Presbyterium aufgegeben
und W14S sich sehr bald als ein och oravierenderer Fehler herausstellen
sollte, inan gab der Persönlichkeitswahl den Abschied un! stieg auf eine
Zusammensetzung der kirchlichen Leitungsgremien ach dem Prinzip des
Verhältniswahlrechts weshalb (nach dem Vorbild der Parteien) auch

der Kirche Wahllisten verschiedener Gruppierungen bilden waren.“*!
Wozu das die Tur öffnete, konnte inan 19323 sehen: be1 den Kirchenwah-
len konnten VO einem Tag auf den anderen die auf den ] ısten der
Deutschen Christen befindlichen Personen nıcht 11uUur in die Größeren
Gemeindevertretungen, Presbyterien un! Synoden einziehen,* sondern
diese auch maJorisieren ein Durchmarsch, der be1i Persönlichkeitswahl
un! Überlappung der Amtsperioden nicht möglich FCWESCH ware.

In der Bekennenden Kirche ZOg man 4AUS dieser Erfahrung heraus für
die Zukunft die Lehre, be1i den Kirchenwahlen nicht 11Ur Zur Persönlich-
keitswahl und überlappenden Amtszeıiten zurückzukehren, sondern, viel
einschneidender, scharf auf die Fıgnung besonders der Wählenden,
aber auch auf dıie der Wiäahler sehen.® Der Grundzug WAar der der

RWKO bzw. (be1 Snethlage, Presbyterial—@chenordnungen 183 bzw.
S
Kirchenordnung für die evangelıschen (Gemeinden des Provınz Westfalen und der
Rheinprovinz (1) bzw. A edruckt be1 Noetel, H Die Kirchenordnungfür die CVaNDC isschen (Gemeinden Provinz Westfalen und der Rheinprovinz VO

November 1923 mit Erläuterungen nebst Ergänzungsbestimmungen im Anhang.
Dortmund 1928 bzw. s 21 darüber un! dıe Forderung, Z dem frühe-
1C11 Verfahren zurückzukehren, wurde 19372 erhoben: „Diese Bestimmungen ge-
währten eine orOssere Stetigkeit der Verwaltung der (semenden un ein OUOSsSsSs  CM
Schutz Agıtationsmöglıchkeiten als dıe jetzigen Bestimmungen, die alle4 Jahredıe 1: Vertretungen ZuUr. Wahl stellen.“‘“ So Präses Koch Kvangelıschen(Oberkirchenrat. Januar 1932 LkArch Biıeletfeld 0,3—26 /r

Kırchliches Gemeindewahlgesetz. Vom ember 1922 (1) Abgedruckt be1
Noetel, Kirchenordnung 226

A7Zu dıe Analyse be1i Hey, Bernd Die Kırchenprovinz Westfalen
Bıelefeld 19/4 [: Beıitrage ZuUur Westfälischen Kırchen eschichte 43-46; vgl uch
Neuser, Wılhelm H/einrichl]: Die Kırche un ihre Or NUunNng dıe Kırchenwahlen des
Jahres 1933 in Westfalen. ahrbuch für Westfälische Kırchengeschichte (1983)S, 201 -221; a.a.C) beson 201

hıierzu Kampmann, Jür Von der altpreußlßıischen Provinzıal- ZUT westfälischen
Landeskirche 1945—1953) Die Verselbständigung un! Neuordnung der Fvan-
gelischen Kiırc ONn Westfalen. Bielefeld 1998 [: Beiträge ZUr Westfälischen
Kıirchengeschichte 14| s 383-386(-400).
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Skepsis Man betonte stark den bruderschaftlichen Gedanken auch das
Presbyterium, INa  — sah die Schar der etreuen: In der
Formulierung VO  — Prases Ernst einer 1959 VO der KyvyW Far-
sammenhang VO  - Presbyterwahlen herausgegebenen Schrift ber Amt un!
Dienst der Presbyter: Wır haben C655 Kirchenkampf erfahren, WAas CS
einen Pfarrer bedeutet, WC: VO  w MäAännern un! Frauen umgeben ist, die
ihn mit ihrer Fürbitte un! mMit ihrer TIreue un! die bereit sind, Last
und Verantwortung seines Amtes mit teiılen und, WEn nötig, auch
einmal für iıhn die Bresche springen. ‘# Man suchte ach Bewährten
un:! unbedingt Verläßlichen un siıch sicher, CS die nıcht
oroßer Zahl einer Gemeinde gebe. Konsequenz: Man elimierte sofort
ach 1945 die mehr als 100 Jahre bestehende FEinrichtung der Größeren
Gemeindevertretung? un! auf lange Amtszeiten der Presbyterinnen
und Presbyter: acht Jahre.% Und inan versuchte, auch die Wählerschaft da-
durch überschaubar halten, iNAa:  — den Z/ugang Wahl erschwerte:
Man verlangte, sich die Wiahler vorher anmeldeten, W: S1E

Wahlrecht ausuüuben wollten, und behielt eine Prüfung durch das Presby-
terium, ob das Wahlrecht denn auch tatsachlich ausgeübt werden dürfe.
vor.+4/ Die Maßnahmen oriffen VO bei den ersten Wahlen den
Presbyterien ach dem /weiten Weltkrieg dürften eine Z7weli Prozent der
Wahlberechtigten Wahlrecht ausgeübt haben.%

Vor welchen Problemen stehen WIr heute”?

Die Weıichenstellungen, die ach 1945 VOISCNOMMEN wurden, wirken,
Iro  S mancher zwischenzeıitlich eingeführter „Lockerungen“, bis heute
ach Irotz inzwıischen betriebenen erheblichen Werbeaufwands die
Kirchenwahlen lassen sıch oft 1Ur schwer Gemeindeglieder gewinnen, die

Wılm, InNs An dıe gegenwärtigen un zukünftigen Presbyter und Presbyterinnen.In I’hımme, Hans Hg.) Die Presbyter. Ihr Amt un! Dienst in der (Gemeinde. Im
Auftrag der Leitung der Kvangelischen Kiırche VO!  - Westfalen hg. Wıttenu 1959

5-11; /ıtat
45 dazu Kampmann, Landeskırche 2385.387.392

Urdnung für dıe Übertragung des Presbyteramtes in der Kvangelischen Kırche VO  _
Westfalen und der Evan lıschen Kırche der Rheinprovinz. Vom ( )ktober 1946

Kırchliches Amitsblatt KVW 194 / Nr. E  $ September 194 7, 5
A.a.O (3)-(6) 3 46)
Kampmann, Landeskirche 405-40 / Zur spateren e  tiık dıieser Ausgestaltungdes Presbyterwahlrechtes Danıielsmeyer, Werner: Kırchenordnung und irchliche
(sesetz
im AuA Präses rnst Wılm widmet ZU Abschluß SCINCS Dienstes Amt

bung. Der Aufbau der presbyterial-synodalen Ordnung se1it 1945 In Kırche

des Präses. Whıtten 0.)] )69] 55-99; na.a.0C)
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bereit sind, den gegenwärtigen echtlichen Bedingungen ein Amt
Presbyterium übernehmen. Siıch eine Zeit VO: acht Jahren Ver-
fügung stellen sollen, erscheint nıcht NUur jüngeren Menschen als
lang. DDer rtikel un 57 der Kirchenordnung der KYyW formulhierte
Aufgabenkatalog des Presbyteriums schreckt allein schon quantitativ ab.49
Ja der der Zahl der Gemeindeglieder sehr kleine Kreis
der der Arbeit Presbyterium Beteiligten wirkt auf Dritte manchmal
fast w1ie ‚„‚Geheimzirkel““, finden doch die Sitzungen konsequent nicht-
Öffentlich statt. 0 Wıe die Entscheidungen, VON denen iNan annn der (se-
me1i1nde erfährt, zustandekommen, WIr! der Regel nıcht transparent
mit der Folge, daß manches unnötig darüber gemutmalßit un! speku-
ert wird. Und WA4Ss eine Presbyterin, ein Presbyter CutL, WIE die Arbeit tat-
sachlich geschieht, kann niıemand auch mMit rmaßen hinreichender
Sicherheit abschätzen, bevor nıcht selhbst dem Presbyterium angehört.

Hınzu kommt, daß siıch dem einst einmal klaren dreigliedrigen Ver-
fassungsaufbau Kirchengemeinde Kirchenkreis Landeskirche AUS

verschiedensten Gründen „Ableger“” VO  - Zum Teıl erheblicher Bedeutung
gebildet haben, ‚„‚Gesamtverbänden‘ un! „Kirchenkreisverbänden“

Hinsıcht der ihnen jeweıls übertragenen Aufgabenstellung fast die Funk-
tiıon einer vierten un! fünften Verfassungsebene zuwaächst.>! DDIie Proble-
I  ' die das mit siıch bringt, sind erkannt und der Reformvorlage 7000
benannt.>2 ber WIr| 1Da einmal fragen dürfen erwelist S1e ihrem
eigenen Anliegen, einer atreren Leitungsstruktur kommen, nıcht da-
durch einen arendienst, S1Ee nıcht 11UT mittels des Begriffes ‚„„‚Gemein-
Samne 1enste“‘“ das beschreibt, W4S dieser Hinsıcht vorhanden un Fa
un! gäbe sondern S1E Konzentration Regionen für sinnvoll halt

un! annn die naheliegende Frage aufwirft, WwI1iE diese (semeinsamen
1enste der Kirchenordnung verankert werden könnenr>* Ja die
Reformvorlage geht och weıter un wirft die Frage auf, welche rund-
aufgaben (Gemeinsamer lenste ein „Gestaltungsraum‘“ vorhalten musse

und benutzt dabei SOgar die Vokabeln ‚„‚Gemeindeebene (reg10onal)“ un!
„Gestaltungsraumebene‘ DD IBZN riecht förmlıch danach, daß den ent-

sprechenden Ebenen auch entsprechende Leitungsstrukturen ausgebildet

Kırchenordnung EKVW 2000] Art. un: Art. N bzw. 19|
a.a.CO). Art. (3) ( 22) ADIie Siıtzungen sind niıchtöffentlich.“‘
a.a.0C) Art. 15/ (S 51
Reformvorlage S, 8 ‚„„Unbeschadet der regiOnalen /Zusammenarbeit ist be1i den

Strukturüberlegungen dıe Bıldung iner vierten Verfassungsebene nıcht vorgesehen,
da jede zusätzlıche Ebene dıe (Gefahr VO] Aufgabenüberschneidungen und oppelun-
An)
SCH erhöht. Vorhandene Verbandsstrukturen sind überprüfen.“
A.a.O

55 Ebd
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werden, 7zumindest ach un! ach. Wıe aber Passcn die den presbyterial-
synodalen Autbau hinein”

In dieselbe Richtung schlägt dem Strich auch der Gedanke AU>S
das Amt des Superintendenten 99 sıch gliedern un! auszubauen‘“‘:
durch Delegation besonders VO Personalführungsaufgaben auf Assessor
un Scriba un deren Stellvertreter un! die diesem Zweck OTZU-
nehmende „regionale Vernetzung“ VO jeweıls bis 15 Pfarrstellen.>©
Nıcht, nıcht gute Gründe eine kleinere „„Leitungsspanne““ geben
würde; schon ein liıck in die Geschichte der westfälischen Provinzialkir-
che ze1igt, hier schon VOL dem /weiten Weltkrieg mit einem Verhältnis
VO einem Superintendenten je 21 Pfarrer eine Sanz ungewöhnlıich hohe
Anforderung die Superintendenten gestellt worden ist, betrug doch in
allen übrigen Provinzen der altpreußischen Landeskirche das entsprechen-
de Zahlenverhältnis 1:15 hıs 1:20. Rheinland Dite inzwischen
och 1e] ungunstigere Relation korrigieren, we1l eine ANSCINCSSCNEC
Wahrnehmung der Leitungsaufgaben 4um gelingen kann,>8 scheint
durchaus geboten se1n. ber wird siıch niıcht sechr bald als unverzicht-
bar erweisen, be1i der Vorschlag gebrachten Aufgliederung der Aufgaben
des Superintendentenamtes auf verschiedene Personen, die den einen
alten Terminus aufzugreifen „Subdelegaten“‘ zugewliesenen Aufgaben
verfassungsrechtlich klar abzugrenzen un einzubinden”? Soll die Aufga-
benteilung einer wirklıch spürbaren Entlastung des Superintendenten-

führen. WIr 111411 niıcht hne erhebliıche Kompetenzzuweisung
dessen Subdelegation auskommen. Entsteht aber niıcht fast zwangsläu-
fig eine vierte Leitungsebene plus dazugehöriger Bürokratie usf.” Und
WIr CS auf der Gestaltungsraumebene anders gehen” Eıne „Reform“
woörtlichen Sinne verstanden als eine Zurückformung auf das wiıirklich
Tragende und als eine Reinigung VO Schnoörkeln un! Ablegern ware das
annn gerade nıcht.

KEıne eihe der Zielsetzungen der Reformvorlage un! die hergebrach-
ten (Srundsätze einer presbyterial-synodalen Leitung Ssind jedenfalls be1
distanzierter Betrachtung deutlich einander gegenläufig. Denn die DIEeS-
byterial-synodale Ordnung ist VecCxy Ansatz un! Wesen her auf Klein-
raumigkeıt un! Überschaubarkeit zugeschnitten, S1Ee ist bewußt antıhierar-
chisch konzipiert un! zielt auf die Miıtwirkung vieler der Leitung der
Kırche ab S1ie ist VO: Grundgedanken her emittierend konzipiert, Aaus der

A.a.O
» / S eine maschinenschriftliche tabellarısche Übersicht. (IX0., ohne LDatum caLandeskirchliches Archıiv Bieleteld 0,3—206.

die Argumentation in der Reformvorlage 2000
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eigenen Gemeinschaft heraus aussendend, das gemeinsame (3anze mMi1t-
zugestalten. Wesentliche Ansätze der Reformvorlage zielen aber ab auf
Delegation, auf Übertragung VO  } Aufgaben un! der damıt verbundenen
Pflichten und Rechte, un! Z W: ziemlich deutlich Sinne der Subde-
legation, der Weiterübertragung VO Aufgaben.

hne rage an auch itung ausgeübt werden aber (und hier
steht InNan, WEE111)1 iNd:  } in der Terminologie redlich bleiben will, 1U  — doch

Scheideweg) das dann ntlıch nıcht mehr mit dem geprag-
ten Begriff „presbyterial-synodal““ benennen.? Wenn darauf zugehen
will, ware CS sachentsprechend, auf die herkömmlichen Bezeichnungen
„Presbyterium“ un „SynOode : verzichten un! beispielsweise VO  _

Kirchengemeindevorständen, Kirchenkreisvorständen un! einem Landes-
kirchenvorstand sprechen. Die Begriffe würden frei machen VO:

den den alten Begriffen hängenden Vorstellungen un! Krwartungen.
[ Das schüfe, WEe1121) iNAan S1E denn wollte, Freiräume Zur Bildung einer
regional-oppidal-kommunal gegliederten Kirche mit entsprechend ZUSE-
schnittenen Gestaltungsräumen, Kreisen, Regionen un (Gemeinden.
kel Absatz der Kirchenordnung der KYyWWV mußte annn allerdings
niıcht mehr lauten: 535  Das Gebiet der Evangelischen Kırche VO  — Westfalen
besteht AUS fest umgrenzten Kirchengemeinden.“‘, sondern müuüßte annn
heißen: 55  Die Kvangelische Kirche VO Westfalen ist aufgegliedert in Kir-
chengemeinden.‘““® Und annn ware natürlich auch nıcht mehr vonnoten,

nächsten Satz des Artikels der Kirchenordnung formulieren: 55  Die
egrenzung (der Kirchengemeinden)| ist durch Herkommen der Errich-
tungsurkunde bestimmt.“‘ Dann könnte iNnan 99  Die Begrenzung ist
durch die Kompatıibilität den staatlıchen Verwaltungsstrukturen un!
gesellschaftlichen Lebenswelten bestimmt.  cc

Damıit hier kein falscher Zungenschlag hereinkommt: Eıs liegt ganz
fern, dies ETW: karıkieren. IDenn hinter dieser Frage steht ganz WwesentTt-

lıch WIE INa „Kırche. versteht. Klaus Schwarzwäler, Systematiker
Göttingen, hat kürzlıch einem Auftsatz Deutschen Pfarrerblatt darauf
hingewiesen, welche Probleme sıch birgt, WC; der (Sottesdienst VOI-

Da das bloße Vorhandensein On Presbyterien, Kreissynoden und Landessynoden
allein noch nicht rechtfertigt, von „presbyterial-synodaler Kirchenordnung“ FA 1C-

chen, betont mıit Nachdruck schon Danielsmeyer, Kirchenordnung „Presbyte-
terien ndral-Synodalverfassung bedeutet nıcht NUT, daß in den (Gemeinden Pres ıCchenrätein den Kıirchenkreisen und in der Landeskirche Synoden xibt (semende

als nts rechun der Presbyterien und Synoden bt Cs heute in der gesamten
Fvan lıschen Kirche Deutschland, ohne damıt dıie Presbyterial-Synodalverfas-
SUNg sStrengen inne eingeführt ware. Das Entscheidende ist dıe Funktion, die Pres-
byterien und Synoden ZUZECINCSSEC wird. Nach der Presbyterial-Synodalverfassung baut
sich die Kırche VO:  - den (semeinden un den Kırchenkreisen her auf.““
Hervorhebungen VO
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rang1g als eine „Veranstaltung“‘ der Kirche verstanden WIF! we1l man
annn damit eLwAas für siıch un! für andere ‚„‚macht“‘.°! Dieselbe Anfrage
steht auch hier Hintergrund: Bilden WIr eine Gemeinde, die Anlie-
SCH der Glaubenden (und auch der Zweifelnden) wahrzunehmen, 11-
stalten Gemeinde der ist Gemeinde, die AUS (sottes Zuspruch ebt
un! siıch seinem Anspruch stellt, vorfindlich, eine Größe, die durch Wort
und Sakrament konstitutlert WIr un! jeder Gliederung un Ordnung
vorangeht” Hier die Dinge nicht miteinander verwirren, sondern S1Ee
ach Möglichkeit entwirren, das ist die Aufgabe, VOTL der WIr stehen.

LDenn kirchengeschichtlich betrachtet scheint sich mit der Debatte, die
die Reformvorlage 2000 anstößt, ber weite Strecken „guter alter
Bekannter“‘ wieder Wort melden leiche einmal
die Argumentationsstränge, die den Jahren VON 1927 bis 1931 ach einer
damals VOLANSCHANSCNCH kommunalen Verwaltungsreform be1i der Bera-

ber eine Neustrukturierung der Kirchenkreise Ruhrgebiet auf der
Westfälischen Provinzialsynode vorgetragen worden sind.6©2 Aufschlußreich
ist allerdings, daß inan damals Anbetracht der erstrebten orößeren
Strukturen sofort auch nachzudenken anfing ber die Möglichkeiten der

w1Iie inan damals annte „Durchdringung““ der als oroß geworden
empfundenen eme1inden.®

Und och nachdenklicher stimmt, Cs kein Jahrzehnt gedauert hat,
bis sich VO  - dem Konzept der kommunalen Kompatibilität der kirch-
lichen Strukturen bewußt un:! nachhaltıg verabschiedet hat. Nachzulesen
ist das der VO altpreußischen Bruderrat 19  ® verabschiedeten enk-
schrift „Von rtechter Kirchenordnung““64, uch WeE111) S1e 1ur weni1g
bekannt ist diese Denkschrift ist in ihrer langfristigen Wirkung auf die
Gestaltgebung der Landeskirchen ach dem /Zweıten Weltkrieg aum
überschätzen; auch die Kirchenordnung der KTW ist davon bis Zur

Gegenwart spürbar maßgeblich gepragt. LDie leitenden Eıinsichten sind

61 Schwarzwäller, Klaus Die Kırche veranstaltet. Deutsches Pfarrerblatt 2000, Nr.
181 185
Ausschnuıitt AdUus den Verhandlungen der 51 Westfälischen Provinzialsynode 19727

Sechste Sitzung (Montag, den Sept.) LkArch Bıelefeld 0,3— f Ausschnıitt dus
den Verhandlungen der Westfälischen Provinzialsynode 1929 Achte Sitzungreitag, den LkArch Bıeletfeld 0,3— RI f; Auszug A@USs den Verhandlungender 22 Westtfälisc Provinzialsynode. Ausserordentliche 1932 Siebte
Sıtzung. Doest, Freitag, den September 19372 LkArch Bielefel 0,3—2 Bl 115-1720

dazu Neuregelung der kırchlichen Urganisation. Kırchliches Amtsblatt der Rhein-
provinz 1931 Nr. 3 > Dezember 1931 123-132; . besonders den Abschnuitt 111
„Innere Durchorganisterung der großen Gemeinden“‘, 125
Abgedruckt be1 Stein, Albert Hg.) Die Denkschrıift des altpreußischen Bruderrates
„Von rechter Kırchenordnung“. Kın Dokument ZUTr Rechtsgeschichte des Kıiırchenk-

fes Hg. und eingeleıtet. In Zur Geschichte des Kıirchenkampfes. (GesammelteAufs atze IT Göttingen 1971 S 164-196; a.a.0C) 1/4-196
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theologischer Natur: alles irchliche Arbeıiten hat der Verkündigung
dienen,® un! die ist ihrem Wesen ach niıcht „lebensweltlich““ eingepaßt
der angepaßt, sondern ebt VO der Uritentierung Christus: „„Aus der

den Herrn der Kirche erwaächst das Lebengemeinsamen ind
der Gemeinde un die das Leben tragende Gemeinschaft der (Gemeinde-
glieder miteinander. Aus diesem Grunde soll die einzelne (Geme1inde nicht
orößer se1in, als siıch mMit einem solchen Gemeinschaftsleben vertragt. S1e
SO grundsätzlich eine gottesdienstliche Stätte haben, deren Groöße dem-
entsprechend beschränken ist. be1 jeder gottesdienstlichen Stätte,

die bestimmter Bezirk gewlesen ist, sollen alle wichtigen Amter und
tenste der Gemeinde einschließlich des Iienstes der Leitung
chenvorstand, Altestenkollegium der dergl].) vorhanden se1n.‘“06 Dahinter
steht die Überzeugung, ein 55  durch und durch personhaftes Verhält-
n1s  CC isL. das die Gemeinschaft der Kirche bildet un! damıiıt ist eine
Ordnung der Kirche „„die sıch auf unpersönliche Festsetzungen un auf
ein unpersönliches Verhältnis VO: Leitung un! Gehorsam gründet also
ach der der staatlıchen un! kommunalen Ordnungen der Zeit VO  —$
vornherein ausgeschlossen.‘“©/

I dies der theologische Beweggrund, WALTUMN inan ach 1945 gyanz
bewußt vielen Stellen oroße Kirchengemeinden un große Kirchen-
kreise geteilt hat.68 Und das auch der Grund, inan 1953 be1 der
Formulierung der Kirchenordnung der KYUWV (3) der he1-
nisch-Westfälischen Kirchenordnung bewußt die Begriffe „Aufhebung und
Vereinigung‘“ nicht mit in Artıkel (2) der Kirchenordnung der KYvyWV
uüubernommen hat In jenem (3) RWKÖO hieß P „Über Neubildung,

Stein, Denkschrift: Ergebnisse I’ S, 189
Stein, Denkschrıiuft: Ergebnisse 11,3 190
Stein, Denkschrıuft: Frwägungen L 179

diesbezüglıche Überlegungen be1 T’hıiımme, ans Der missionNarısche Auftrag
der Kırche. In Verhandlungen der Westfälischen Landessynode. (ordentliche)

VO: bıs (O)ktober 1952 Statt Handschrıiıft gedruckt. Bielefeld 1953
M n.a.C0) 109 „Unsere (semeinden sind viel groß [ Iie Kırchenk-

reise werden sıch ebenfalls dıe Frage nach ihrer Verkleinerung gefallen lassen mussen.
Der ntan der Erneuerung geschieht VO:  - der (semeinde her, VO daher also,

dıe rechte Verhältnisbestimmun VO: Sammlung, Zurüstung un! Sendung in der eInN-
zeinen Zeelle IIC erfolgt. Vielleic sind dıe Gemeinden, WIEC S1Ce 11U:  - inmal heute sind
un! auf län K Zeeit leider uch noch bleiben werden, el 7 unübersichtliıch und
groß, als S1E dıe unterste Zelle solchen Neuaufbaus se1in könnten. Liegt nıcht dıe
Anziehungskraft un missionarısche Aktıvıtät mancher sektiererischer Kreise geradedarın, CS sıch in ıhnen übersehbare rußpen handelt, in denen Sammlung un!
Sendung auf eine viel unmittelbarere Weise betrieben werden kann, als das
Mammutgemeinden weıithıin der Fall ist” So muß denn dıe Auf be dahın gehen,einere Fiınheiten gemeindlichen Lebens zusammenzubringen, dıe als Urzellen das
(3anze
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Veränderung, Aufhebung un! Vereinigung VO  > Kirchenkreisen beschließt
der Provinzialkirchenrat“‘ (bzw. die Provinzialsynode).° In der Kır-

chenordnung VO 1953 hat iNan jedoch och VO:! der Möglichkeit
„Neubildung un! Veränderung““ der Kirchenkreise geschrieben inan

wollte namlich angesichts des Nachkriegsstandes VO 25 Milliıonen €
meindegliedern' bewußt eine Veränderung Richtung einerer
Einheiten zulassen. 2 Nıicht Funktionalıtät Personalıtäat elt inNnan für
geistlich geboten; nicht Teilkompetenz un! Delegation Ganzheitlichkeit
un! Unvertretbarkeit der übertragenen Verantwortun

dmund Schlink, ach 1945, bevor Proftessor Heidelberg wurde,
Pfarrer in Bielefeld un! Mitglied der ersten westfälischen Nachkriegs-
kirchenleitung, hat das der Überschrift 59°  Der rtrag des Kirchen-
kampfes“” 1946 zusammengefaßt die knappen Satze: „Neuordnung kann
eine (Gemeinde erneuern.““ Es ‚„‚kann ıhr orundsätzliıch (11UT geordnet
werden, wWwW4sS bereits Wirklichkeit ist. Propaganda eine Cu«c

Kirchenordnung ist eben keine Fvangelisation, un! Kampf den €
me1inden die Neuordnung bedeutet sich och nicht ‚lebendige Ge-
meinde‘. Oft ist gerade annn der 'Tod Topf£. Das (sesetz wirkt
ufruhr, Spaltung, TOd. Und 39  EFs ist immer mit Gefahr verbunden,
WE Fragen der Ordnung vordergründiger Weise dem IThema der
Kirche werden, un! ZWAT ist die Gefahr orößer, jJe mehr CS siıch
nıcht kirchenrechtliche Fixierung bereits gewachsener Ordnungen,
sondern darüber hinaus Neuordnung handelt. Die Gefahr besteht
darın, dann dıe Kırche VO (sesetz erwartet, W4S allein das Kvangeli-

VCIMAS. Die Gefahr besteht darin, Formalprinzipien der Ordnung
das Kreigni1s des göttlichen Wortes verdecken, durch das allein die

Kirche erbaut wird.‘‘/4
Schlinks Mahnung richtete sich damals eine Neuordnung der

Kirche bruderrätlichen Überschwang, kirchliche Strukturen CN un!
erster I iınıe binnenorientiert anzulegen. Das ist heute nıcht ULNSCIC S1ituati-

RWKO (3) be1 Noetel, Kırchenordnun S
hen Kıiırche VO]  - Westfalen. Vom Dezember 1953Kirchenordnung der Fvan

Bıeleteld 0.) 11954| Art. S
So entnehmen AU!  $ Die Seelenzahlen der Landeskirchen. Der Umschichtungsprozel
1nes Jahrzehnts. FKvangelısche Welt (1948) Nr. ; Aprıl 1948 165
] hiese Absıcht wıird indırekt uch dadurch ele: 11an ine Rheinland
kirchengesetzlıch ZuUuUfr Aufhebung und Vereinigung VO!  - Kiırchenkreisen geschaffene
Regelung in Westfalen nıcht übernahm; Kırchen SCLZ, betr. das Verfahren be1
Anderung VO:!  —_ Kırchenkreisen. Vom November 1950. In Verhandlungen der
zweıten Rheinischen Landessynode. Tagun VO hıs November 1950 7 Vel-
bert. Nebst Anlagen Statt Handschrıift gedruckt. Mülheım 1951 118

Aa.O
Schlink, Edmund: [ Der Frtrag des Kirchenkampfes. Aufl (sütersloh 1947 61-63
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Die rage, die WIr u1ls aber heute VO  $ auch vorhalten lassen
mussen, ist die, ob Grundgedanken, die denen des Schröder-Blair-Papiers

mancher insıcht hinsichtlich VO  _ itung un! Controlling ahnlıch
sein scheinen, wirklich Lösungen bieten, die bewirken, den Auftrag der
Kirche angeMECSSCNCI wahrzunehmen. In der Denkschrift 55  Von rechter
Kirchenordnung”‘, VO der die westfälische Kirchenordnung bisher gepragt
WAafr, hat iNaAan jedenfalls diametral anders erum we1l >9 jeder
Ortsgemeinde die SanNzZc Kirche gegenwärtig sel, se1 CS „erforderlich,
die Aufsichtsbefugnisse der kirchenleitenden rgane auf dasjenige be-
schränkt werden, wWwW14Ss der rechten Verkündigung des Fvangeliums
willen unerläßlich ist, un! übrigen die (Gemeinde der Gestaltung
ihres kirchlichen Lebens, der \Wahl ıhrer Amtstrager un Angestellten
un! in der Verwendung ihrer Mittel soweıt als irgend möglich selbständig
bleibt. 1 Das muß, da jedem orößeren Urganismus eine zentralistische Ten-
enz innewohnt, be1 den Bestimmungen ber die Urgane der Kirchen-
Jeitung ausdrücklich festgelegt werden.‘‘7>

Zum Schluß

Die presbyterial-synodale Ordnung äßt siıch durchaus ausgestalten und
sotern nötig auch etraften. Verformen un! umbiegen kann sS1e auch

aber 1bt AZU derzeit hinreichenden rund und Anlaß? Wenn, muüußte
dies ererst durch ein5 biblısch fundiertes, theologisch verant-
,auf breiten OnNnsens siıch stützendes Profil VO  — gemeindlicher,
pastoraler un! gesamtkirchlicher Arbeıt abgesichert werden. Solange dies
aussteht, empfiehlt CcS sich, be1 dem verbleiben, WA4Ss die Kreissynode
Hattingen schon Juli 1931 angesichts der damals Aussıicht

Strukturveränderungen bedenken gegeben hat 55  Die allgemeine
Lebenserfahrung bestätigt, man gut fahrt be1 dem (Grundsatz: ‚Altes
SO inan nıcht eher einreißen, his man Besseres seine Stelle sefzen
hat.‘““

Stein, Denkschrift: Ergebnfsse 11,4 190.
So entnehmen AU!:  S E,van lisches Konsistorium der Kırchenprovinz Westfalen
Präses Koch Münster, September 1932 LkArch Bıeleteld 0,3— 112v
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Anhang
Versuch CINISCI presbyterial-synodal
„systemkonformer“‘ Problemlösungen

mman den presbyterial synodalen Grundgedanken der Kirchenordnung
der KyYyWWV nıcht NUur terminologisch sondern auch Gehalt ach
wahren annn ergeben sich folgende Gesichtspunkte
a) für diıe ene der Kirchengemeinde

breitere FEinbindung VO  - Gemeindegliedern die Gemeindeleitung
eine Verpflichtung Wahrnehmung lang bemessener Amtszeıiten
Kleinräumigkeit un! UÜberschaubarkeit des Handlungsfeldes
Begrenzung der Aufgaben auf das wirklich Leistbare

Das heißt

eine allgemeine Vergrößerung der Kirchengemeinden
Neubelebung der „Größeren Gemeindevertretu (mit 100 Ge-
meindevertretern) Aufgabenkatalog, der 11Uf Sitzungen
ım ] erfordert Haushaltsplanberatungen Grundsatzbeschlüsse ber
Bau- un! Grundstücksangelegenheiten, die bestimmtes finanzielles
Volumen übersteigen Pfarrwahl

Gegenzug Verzicht auf die hne nenn:!  ert Rechte gebliebene
fünf Jahrzehnten niıcht allgemeın bewährte KEınrichtung des (e-

meindebeirats
Begrenzung der Amtsdauer der Mitglieder Presbytertum un! Groöße-
ICI Gemeindevertretung auf
indirekte Beibehaltung überlappender Amtszeiten durch die Einrich-
tung der Möglichkeit, die „alten Gremten be1 Beginn des uUuSs-
mal} Wahlverfahrens A ihrer Mıtte für die nachste Amtsperiode
die Hälfte der Mitglieder wahlen (wobei Mitglied Fol-
C wiedergewählt werden annn also eine längere Amtsdauer als

entstehen annn dann ist E1inN! Neuberufung durch Gemeindewahl e_

forderlich)
Offnung un! Vereinfachung des Wahl(vorschlags)verfahrens
(durch folgende Schritte:

FEFröffnung des Wahlverfahrens durch Versendung VO W.ahl-
benachrichtigungskarten alle Wahlberechtigten (nach ED

M)



In der gleichzeitigen Veröffentlichung bzw be1 einer ber das
Wahlverfahren informierenden Gemeindeversammlung Hinweis auf
Einspruchsfrist das Wählerverzeichnis; WT z.5 falschli-
cherweise eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, muß binnen
15 Tagen Einspruch erheben.

Mıt Versendung der Wahlbenachrichtigungen gleichzeitig auch
Versendung VON Wahlvorschlagsformularen (zusätzliche werden
Büro bereitgehalten); rist Wahlvorschläge ebenfalls 15 Tage

Prüfung der Fınsprüche das Wahlverzeichnis un! der
Wahlvorschläge durch das Presbyterium (8 age

Wiıderspruchsfrist be1 etwaigen Ablehnungen: Ta
Erledigung der Wiıdersprüche durch den (15 Tage)
Veröffentlichung der Wahlvorschläge (dabei kein Wiıderspruchs-

recht se1itens der Gemeindeglieder mehr), dann ach 15 Tagen:
W.ahl

Auf diese Weise ließe sich binnen ”Z7we1 Oonaten das Wahlverfahren
bewirken.|
Freiheit ZuUr Kooperation auf allen Feldern ach Örtlicher/regionaler
Gegebenheit un! Gelegenheit; AazZzu nötigenfalls Bildung kleiner,
„stumpfer” (d.h. nicht der Legislative beteiligter, auf ihr jeweiliges
Aufgabengebiet beschränkter) Leitungsgremien, die se1itens der Bete1-
ligten Verhiältnis 141 besetzt werden („Gemeinsame Dienste‘‘)|

für die ene des Kirchenkreises

Mitwirkung der Gemeinden der Leitung der Kirche Verhiältnis
Pfarrer: Alteste
Begrenzung der Zahl der KSV-Mitglieder auf keine „Nach-
tückenden“‘
Beschränkung der der berufenen Mitglieder der Synoden; diese

beratendes Stimmrecht
Schaffung überschaubarer Kirchenkreise mMit nıcht mehr als 23()-35
Gemeindepfarrstellen, Leitung nıcht entpersönlichen un! S1e
nıcht delegieren mussen (d.h be1 1.40 bis 1.500 Pfarrstellen 40-

Superintendenturen Westfalen insgesamt|
Sicherstellung der „lebensweltlichen Bezüge“ durch Abspracheden Superintendenten
Freiheit Kooperation auf allen Feldern ach Örtlicher/regionalerGegebenheit un! Gelegenheıit Idazu nötigenfalls auch hier Bildung„stumpfer““ (nicht der Legislative beteiligter, auf jeweiliges Auf-
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gabengebiet beschränkter) Leitungsgremien, die seitens der Beteiligten
Verhiältnis 1:1 besetzt werden 1ın „Gestaltungsräumen‘‘]

C) auf der ene der Landeskirche

Mitwirkung der Kirchenkreise der der Kirche Verhältnis
Pfarrer (hier: Superintendent):Synodalälteste=1:1 Id.h Entsendung AUSs

jedem der (nur kleinen) Kirchenkreise VO Z7wel1 ‚„ Vertrauensleuten“‘
(Superintendent ein Synodalältester)
eine Nachrückenden für die Mitglieder der Kirchenleitung
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